
WAS GILT WANN?

Bedingung Kontakte Einzelhandel Dienstleistungen Gastronomie Unterkunft Freizeit u. Kultur Schule Kita

Inzidenz  
unter 50

bis zu 5 Personen 
aus 2 Haushalten 
(außen und innen)

1 Person je 10 qm 
(bis 800 qm)

1 Person je 20 qm1 
(über 800 qm) 

fester Sitzplatz

max. 5 Personen je Tisch 
aus 2 Haushalten

Maskenpflicht

Kontaktdatenerfassung

Alkohol nur bis 21 Uhr

nur außen geöffnet

touristisch:  
geschlossen

gewerblich:  
geöffnet

Inzidenz  
zwischen  
50 und 100

bis zu 5 Personen 
aus 2 Haushalten 
(außen und innen)

1 Person je 10 qm 
(bis 800 qm)

1 Person je 20 qm1 
(über 800 qm) 

Kontaktdatenerfassung2

Dienstleistungen  
mit Körperkontakt  
(Friseur, Fußpflege, 
Tätowierungen) mit 
Schutzmaßnahmen

fester Sitzplatz

max. 5 Personen je Tisch 
aus 2 Haushalten

Maskenpflicht

Kontaktdatenerfassung

Alkohol nur bis 21 Uhr

nur außen geöffnet

touristisch:  
geschlossen

gewerblich:  
geöffnet

innen nur mit  
Kontaktdaten- 
erfassung

Jahrgänge 1 bis 6:  
Präsenzunterricht

Jahrgänge 7 und 8:  
Wechselunterricht

Abschlussklassen, Q1 
und Prüfungsklassen: 
Präsenzangebote

Regelbetrieb  
unter Pandemie-
bedingungen

Inzidenz  
über 100 

bis zu 2 Personen  
aus 2 Haushalten 
(außen und innen)

Ausgangssperre  
von 22 bis 5 Uhr

1 Person je 10 qm 
(bis 800 qm)

1 Person je 20 qm1 
(über 800 qm) 

Kontaktdatenerfassung2

nur 1 Person je Haushalt, 
ausgenommen Kinder 
unter 15 Jahren"

medizisch nicht not-
wendige Dienstleistun-
gen mit Körperkontakt 
untersagt

Friseure und Fußpflege 
mit Schutzmaßnahmen 
und zusätzlichen Test 
möglich

außen und innen  
geschlossen

kein Alkoholausschank  
im öffentlichen Raum

touristisch:  
geschlossen

gewerblich:  
geöffnet

grundsätzlich  
geschlossen

Bibliotheken:  
Kontaktdatenerfassung;  
1 Person je 10 qm 
(bis 800 qm) 
1 Person je 20 qm 
(über 800 qm) 

Distanzlernen

Jahrgänge 1 bis 6:  
Notbetreuung

Jahrgänge 9 bis 13: 
Präsenzangebote

Abschlussklassen, Q1 
und Prüfungsklassen: 
Präsenzangebote2

Betretungsverbot

Notbetreuung bis 
10 Kinder gleich-
zeitig2
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Welche Regeln gelten in welchen Bereichen und unter welchen Bedingungen im Kreis Stormarn? Stand 10.5.2021  
Achtung: Diese Aufstellung erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit und ist rechtlich nicht bindend. Sie dient lediglich der 
Übersichtlichkeit. Ausführliche Informationen unter www.kreis-stormarn.de/go/coronavirus

Weitere 
Schritte ab 
dem 17.5
(vorbehaltlich 
der Inzidenz-
entwicklung)

bis zu 5 Personen 
aus 2 Haushalten 
(innen)

bis zu 10 Perso-
nen (außen)

Geimpfte und 
Genesene ausge-
nommen

geöffnet für Geimpfte, 
Genesene oder Personen 
mit max. 48 Stunden al-
tem negativen Test (innen)

Bewirtung nur für sitzen-
de Personen

max. 5 Personen je Tisch 
aus 2 Haushalten

geöffnet  
für alle

wiederkehrende 
Testpflicht

1 nicht für Lebens- und Futtermittelangebote, Wochenmärkte, Ge-
tränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, 
Poststellen, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Zeitungsverkauf, Tierbe-
darfsmärkte, Blumenläden, Gärtnereien, Gartenbaucenter, Baumärk-
te, Buchläden sowie Lebensmittelausgabestellen (Tafeln)  
     
2 wird künftig abhängig vom Infektionsgeschehen entschieden 
      


